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Betrifft: Sozia1rechtsänderungsgesetz 2000 

Sehr geehrter Herr Kollege! 

Seitens des ÖRAK wurden Sie zum Referenten zur Begutachtung des sRÄG 2000 bestellt. 

Die Salzburger Rechtsanwaltskammer, deren Referent ich bin, ersuch� in dieser Stellung­

nahme folgende Bedenken gegen die Novellierung des Arbeitsmarkförderungsgesetzes (Arti­

kel7 der Novelle) sowie des A VRAG (Artikel 8) zu berücksichtigen. 

Diese auf den Kündigungsschutz älterer DieDstnehmer abzielende Regehmg ist als überzogen 

zu werten. Die Verpflichtung, bereits bei einem Dienstnehmer das Arbeitsmarktservice zu 

verständigen, schränkt die betriebliche Flexibilität. Dienstverhältnisse kurzfristig (und zwar 

bloß unter Einhaltung der gesetzlichen oder vertraglichen Kündigungsfrist) aufzulösen. er­

heblich ein. 

Diese Ein:;;chränkung ist noch gravierender in einem Konkursverfahren, in welchem nunmehr 

wohl auch im Falle der Betriebsscbließung vor Ausspruch der Kündigung durch den Masse­

veIWalter die Verständigung zu erfolgen hat. Die EntgeltfOltzahlung, die als Massefordelung 

zu begleichen ist. verlängert sich entsprechend. 

DIE OSTUIIEICHISCHEH 
IIECHT�ANWAlTE 

� W�""dtn"''''II.dt. In Kooperation mit den Rechtsanwälten Neudorfer Griensteidl Hahnkamper & Stapf, 
Wien und Kaan. Cronenberg & Partner. Graz 

Partner von Eurojuris International. 
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Seitem 

Dieselben Argumente gel�ell:_��gen die Einräumung de�_�����.gungsanfechtung .f.!i!_.�beit­

nehmer in nicht betricbsratpflichtigen Betrieben. 

Verbunden mit diesen Regelungen ist Rechtsunsicherheit der betroffenen Dienstgeber, die 

immer weniger ihre PersonalstlUktur vorausplanen können. Zu erwarten ist vielmehr, daß die­

se Regelung zum nicht beabsichtigten Ziel führt, daß die Vennittlung älterer Dien�tnehrner 

auf dem Arbeitsmarkt wegen der für einen Dienstgeber eingeschränkten Möglichkeit, das 

Dienstverhältnis wieder zu beenden, weiter erschwert wird. 

Mit dem Ersuchen um BeIÜcksichtigung zei 

mit vorzügliche 

1 Pallauf 

rent 
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